
  

 

  
Aktualisierung der Unterkunftsrichtlinie zum 01.01.2024 

Sehr geehrte Frau Lober, 

die Richtline zur Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung 

nach dem SGB II und SGB XII wurde zum 01.01.2024 aktualisiert. Ich be-

grüße es sehr, dass der erhöhte Unterstützungsbedarf - insbesondere 

bei Menschen mit Behinderungen - in ergänzende Regelungen aufge-

nommen wurde.  

Dies sichert zum einen:  

(1) die einheitliche Rechtsanwendung bei Ausnahmetatbeständen 

und zum anderen  

(2) trägt sie zu einer besseren Lebensqualität Betroffener bei und ist 

ein weiterer Schritt für ein inklusives Cottbus/Chóśebuz. 

Liebe Frau Lober, vielen Dank für die Schließung dieser Regelungslücke 

und der Erweiterung des notwendigen Nachteilsausgleiches.  

Mit freundlichen Grüßen 

       

Dr. Normen Franzke 

 

 

16. Januar 2024 

Ihr Zeichen:   

Aktenzeichen:  20240116 SHFB50 

Büro des Oberbürgermeisters 

Ansprechpartner/-in 

Dr. Normen Franzke 

Besucheradresse: 

Neumarkt 5 

03046 Cottbus  

T +49 355 6122017 

M +491702220239 

F +49 355 612132017 

normen.franzke@cottbus.de 

 

An:  
Sozialamt (FB50) 

E-Mail: sozialamt@cottbus.de; Ines.Lober@cottbus.de 
 
Nachrichtlich: 

Leiter Büro des Oberbürgermeisters  
E-Mail: Denis.Kettlitz@cottbus.de 
 

Teamleiter Büro für STVV-Angelegenheiten 

E-Mail: Christian.Hauk@cottbus.de 


